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Ski – und Berghaus Gummenmattli 

 

MIETVERTRAG                         - ---------- 

 

zwischen 

Vermieter: 
Ski- Club Stans 
Anni Fluri - Gisler 
Obwil 1  
6372 Ennetmoos 
Tel. 079 680 48 55 
 
und  
 
Mieter: 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
 
wird folgender Mietvertrag abgeschlossen: 
 
Mietobjekt: Ski- und Berghaus Gummenmattli 
 Wirzweli 
 6383 Wiesenberg 
 
 
Benützungsdauer: vom _______________ bis _______________ 
 
 
Mietpreis: Ansätze gemäss separater Liste: 
 
  Tagesmiete 
 
 1 Nacht 
  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
 
 2 Nächte 
  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
 
  
 3 Nächte 
  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
 
 4 Nächte 
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  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
  
 5 Nächte 
  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
 
 6 Nächte 
  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
 
 7 Nächte 
  bis 24 Pers.  bis 47 Pers. 
 
 
 Gesamtpreis: CHF   ………………… 
 
 
Inbegriffene Leistungen: Benützung Küche und Aufenthaltsraum, Kurtaxen, 
 Heizung, Strom, Warmwasser 
 
 
Nebenkosten: Keine 
 
 
Reinigung:  Der Mieter reinigt die Unterkunft selber 
      Grundpauschale Fr. 100.- bis 24Pers./ Fr 120.- ab 24Pers. 
  Grobreinigung durch Mieter, Grundreinigung  
      durch Vermieter;  
   bis 24 Personen Fr. 250.-, ab 24 Personen Fr. 350.- 
 
 Bei ungenügender Reinigung durch den Mieter wird für  
 die Nachreinigung CHF 40.--/ Std. verrechnet. 
 
 
Fälligkeit: Mietzinse sind 30 Tage nach Rechnungsstellung auf das 
 Konto der Nidwaldner Kantonalbank Stans zu überweisen 
 (Kto.-Nr. 01-40-035376-00, Clearing 779). 
 Nach dieser Frist wird ein Verzugszins von 5% monatlich 
 verrechnet. 
 
 
Hausordnung/ Nachtruhe: Die beigelegte Hausordnung ist integrierter Bestandteil  
 des Mietvertrages. 
 Der Mieter haftet für Beschädigungen am Haus und für 
 beschädigtes oder fehlendes Inventar. Entsprechende 
 Schadenersatzansprüche werden mit der Abrechnung  
 verrechnet. 
 
 
Brandmeldeanlage: Das Lagerhaus ist mit einer Brandmeldeanlage ausgerüstet. 
 Im ganzen Haus besteht absolutes Rauchverbot. Das Ab- 
 brennen von Feuerwerkskörpern (Tischbomben etc.) ist 
 im ganzen Haus strikte verboten. Wird durch fehlerhaftes 
 Verhalten des Mieters ein Feueralarm ausgelöst, trägt der 
 Mieter die volle Verantwortung und hat deren effektive 
 Kosten zu übernehmen. 
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Haftung für Vertragserfüllung: Der Mieter ist verpflichtet, den vollen Mietpreis auch dann zu 
 bezahlen, wenn er das Mietobjekt nicht oder nur teilweise 
 benützt. 
 
 
Rücktritt vom Vertrag: Bei Vertragsrücktritt muss der Mieter dem Vermieter  
 folgende Entschädigung vom Gesamtmietpreis bezahlen: 
  
 bei Rücktritt bis 3 Monate vor Mietbeginn Fr. 80.-  
 bei Rücktritt 1 – 3 Monate vor Mietbeginn 50 %  
 bei Rücktritt 2 Wo – 1 Monat vor Mietbeginn 75 % 
 bei späterem Rücktritt 100% 
 
 
Vorbehalt des Gesetzes: Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die  
 Bestimmungen des Schweizerischen Obligationen- 
 rechtes. 
 
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer / Mieter. 
 
 
Gerichtsstand: Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt der 
 Gerichtsstand Stans. 
 
 
 
 
6372, Ennetmoos ………………………. Der Mieter: ……………………………………………. 
 
 Der Vermieter: ………………………………………... 
 
 
 
Der Mietvertrag wird dem Mieter in doppelter Ausführung zugestellt. Ein Exemplar muss innert 10 
Tagen unterzeichnet an untenstehende Adresse geschickt werden; ansonsten ist es dem Vermieter 
freigestellt, das Mietobjekt anderweitig zu vergeben. 
 
 
Anni Fluri - Gisler, Obwil 1, CH- 6372 Ennetmoos, Tel. Nr.  +41 79 680 48 55 
E-Mail: gummenmattli@scstans.ch 
 
 
 
Beilagen: 

- Preisliste Ski- und Berghaus Gummenmattli 
- Hausordnung 

 


